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Beschluss- 
vorschlag 

Der Gemeinderat Striegistal beschließt die Aufstellung eines Lärmaktions-
planes ohne Maßnahmen. 
 
 
 

Sachverhalt In Umsetzung des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli-
chen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzgesetz) haben betroffene Kom-
munen in regelmäßigen Abstand über die Umsetzung eines Lärmaktionspla-
nes zu befinden. 
In Striegistal ist die Bundesautobahn A4 die einzige Verkehrsader, die ein 
Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr aufweist 
und somit zu untersuchen ist. Laut Leitlinien für Umgebungslärm für die Eu-
ropäische Union empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass 
die Lärmbelästigung durch Straßenverkehr tags einen Mittelungspegel von 
53 Dezibel und nachts von 45 Dezibel nicht überschreiten sollte, um nega-
tive gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Nach den vom Freistaat durch-
geführten Untersuchungen sind im Gemeindegebiet Striegistal tagsüber null 
Personen und können nachts fünf Personen betroffen sein. 
Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie emp-
fiehlt der Gemeinde Striegistal aufgrund der geringen Lärmbetroffenheit und 
den seitens des Baulastträgers bereits an der A4 umgesetzten Schall-
schutzmaßnahmen die beabsichtigte Aufstellung eines Lärmaktionsplanes 
ohne Maßnahmen. 
 
 

Anlagen  
 

Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 
  nein 

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einnahmen 
Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon  Fördermit-

tel 
      

 


